
 

Vorlage Nr. 2020/219 
 

AMT FÜR FAMILIE, BILDUNG UND VEREINE 
 
 

Balingen, 01.07.2020 
 

 
 
Vorlage zur Behandlung in folgenden Gremien: 
 
  
Verwaltungsausschuss  öffentlich am 14.07.2020 Kenntnisnahme 
 
 
Tagesordnungspunkt 
 

Anpassung der Elternbeiträge in den Kindertagesstätten in Balingen 
für das Kindergartenjahr 2020/21 
 
 
 
Anlagen 
 
  
  
 
 
 
 

Finanzielle Auswirkungen: 
 
 
Durch die Ausführung des vorgeschlagenen Beschlusses entstehen folgende Auswirkungen auf 
den Haushalt: 
 
Mehreinnahmen des Ergebnishaushalts 
 
Bei den eigenen Kindertagesstätten  
Laufend/Jahr ca. 11.000 € 
 
Minderausgaben des Ergebnishaushalts 
 
Bei den Kindertagesstätten in freier Trägerschaft  
Laufend/Jahr ca.14.000 € 
 
 
 
 
 



 
 

Sachverhalt:  
 
Die Stadt Balingen erhebt die Elternbeiträge in den Kindertagesstätten entsprechend einem 
Beschluss des Gemeinderates vom 22.07.2003 (DS 107/2003) grundsätzlich entsprechend der 
landeseinheitlichen Empfehlungen. Aufgrund der den Elternwünschen angepassten vergrößer-
ten Angebotsvielfalt im Bereich der Betreuungszeiten hat der Gemeinderat am 26.07.2011 (DS 
135/2011) die Elternbeiträge in den Kindertageseinrichtungen für diese Betreuungsformen neu 
festgelegt und dabei unter anderem beschlossen: 
 
Die künftige Anpassung dieser Elternbeiträge in den o.g. Betreuungsformen erfolgt gemäß den 
landeseinheitlichen Empfehlungen. Bei den Elternbeiträgen, die zum 01.09.2011 hiervon ab-
weichend festgesetzt werden erfolgt die künftige Anpassung entsprechend prozentual. 
 
Daraus ergeben sich für das Kindergartenjahr 2020/2021 ab dem 01.09.2020 folgende Eltern-
beiträge:  
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100% 125% 200% 50% 80% 100% 120% 160% 80% 100% 120% 

             

             

             ab 
01.09.2020                         

Familie mit 1 
Kind   119 € 149 € 238 € 119 € 190 € 238 € 286 € 381 € 282 € 352 € 422 € 

Familie mit 2 Kin-
dern je 92 € 115 € 184 € 92 € 147 € 184 € 221 € 294 € 209 € 261 € 313 € 

Familie mit 3 Kin-
dern je 61 € 76 € 122 € 61 € 98 € 122 € 146 € 195 € 142 € 177 € 212 € 

Familie mit 4 und 
mehr       beitragsfrei                        beitragsfrei       beitragsfrei  

Familie mit 4 und 
mehr  20 € 25 € 40 € 20 € 32 € 40 € 48 € 64 € 56 € 70 € 84 € 

             bis 
31.08.2020                         

Familie mit 1 
Kind   117 € 146 € 234 € 117 € 187 € 234 € 281 € 374 € 276 € 345 € 414 € 

Familie mit 2 Kin-
dern je 90 € 113 € 180 € 90 € 144 € 180 € 216 € 288 € 205 € 256 € 307 € 

Familie mit 3 Kin-
dern je 60 € 75 € 120 € 60 € 96 € 120 € 144 € 192 € 139 € 174 € 209 € 

Familie mit 4 und 
mehr       beitragsfrei       beitragsfrei       beitragsfrei  beitragsfrei  

Familie mit 4 und 
mehr  20 € 25 € 40 € 20 € 32 € 40 € 48 € 64 € 55 € 69 € 83 € 

 



 
 

In ihrer Mitteilung haben die kommunalen und kirchlichen Landesverbände u.a. folgendes fest-
gestellt: 
 
Angesichts der zwischenzeitlich sehr weitreichenden Einschränkungen für den Betrieb der Kin-
dertageseinrichtungen war eine Festlegung für eine Empfehlung bis zuletzt nicht vernünftig 
möglich. Mit dem in Baden-Württemberg zum 29. Juni 2020 gestarteten Regelbetrieb unter 
Pandemiebedingungen ist aus unserer Sicht nun aber eine hinreichend belastbare Grundlage 
gefunden, um eine Empfehlung aussprechen zu können. Angesichts der nach wie vor durch die 
Pandemie beeinträchtigten Lage kann eine solche Empfehlung der Fortschreibung der Kinder-
gartenbeiträge allerdings nur für das Kindergartenjahr 2020/2021 erfolgen.  
 
Dabei gehen wir davon aus, dass es den Einrichtungen zunehmend gelingen wird, den teilneh-
menden Kindern den zeitlichen Betreuungsrahmen anzubieten, der auch vor Beginn der pan-
demiebedingten Einschränkung möglich war. Damit gewährleisten die Träger auch in Zeiten 
einer solch einschneidenden Pandemie ein bedarfsgerechtes und qualitativ beachtliches Ange-
bot der Kinderbetreuung und zugleich der frühkindlichen Bildung und leisten damit einen essen-
ziellen Beitrag zur gesellschaftlichen Stabilisierung in der jetzigen Krisenzeit.  
 
Die Sicherstellung dieses Angebots beansprucht die Träger jedoch nicht nur in einem hohen 
Maße organisatorisch, sondern schlägt durch steigende Personal- und Sachkosten, besonders 
zur Bewältigung der Hygieneanforderungen, auch finanziell zu Buche. Hinzu kommen die all-
gemeinen Kostensteigerungen, die unabhängig von der Corona-Pandemie zu verzeichnen sind.  
 
Die Vertreter des Gemeindetages, Städtetages und der Kirchen haben sich vor diesem Hinter-
grund darauf verständigt, diese Kostensteigerung zumindest zu einem gewissen Teil auch bei 
ihrer gemeinsamen Empfehlung zur Fortschreibung der Elternbeiträge für das Kindergartenjahr 
2020/2021 zu berücksichtigen und empfehlen eine Erhöhung der Elternbeiträge pauschal um 
1,9 Prozent.  
 
Diese moderate Erhöhung bleibt bewusst hinter der tatsächlichen Kostensteigerung zurück, um 
so zwar einerseits die Einnahmeausfälle nicht zu groß werden zu lassen, andererseits aber 
auch die Eltern nicht über Gebühr zu belasten. Demnach ist es angesichts der erheblich rück-
läufigen Steuereinnahmen der öffentlichen Hand wie auch der Kirchen geboten, eine anstei-
gende Kostenentwicklung mit einer moderaten Anpassung der Elternbeiträge zu begleiten. Dies 
insbesondere deshalb, weil die Kommunalen Landesverbände und die Kirchen in Baden-
Württemberg grundsätzlich einen Kostendeckungsgrad von 20 Prozent durch Elternbeiträge 
anstreben. 
 
 
 
 
Harry Jenter  
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